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RS OGH 1996/10/9 3Ob2303/96i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1996

Norm

EO §37 J

ZPO §235 D

Rechtssatz

Wird eine Klage nach § 37 EO nach Verkauf der gepfändeten Gegenstände auf ein die Wertgrenze des Bezirksgerichtes

übersteigendes, auf Schadenersatz gegründetes Zahlungsbegehren geändert, ist eine Teileinwilligung bis zum Betrag

von einhunderttausend Schilling unzulässig.
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